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Stellensteuerung in der Kantonsverwaltung 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung der gesetzlichen Bestimmun-
gen vorzulegen, die Folgendes beinhaltet: 
1. Zur Steuerung der Stellenentwicklung in den Direktionen und in der Staatskanzlei wird ein Stel-

lenplan geführt, der alle unbefristeten Stellen enthält. Dieser ist dem Grossen Rat jährlich zu-
sammen mit dem Voranschlag zur Kenntnis zu bringen. 

2. Gleichzeitig mit dem Voranschlag ist dem Grossen Rat die Höchstzahl der unbefristeten Stellen 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Begründung: 
Im Sinne einer Vorbemerkung sei darauf hingewiesen, dass dieser Vorstoss das Thema der vom 
Grossen Rat als Postulat überwiesenen Motion 247-2012 wieder aufnimmt und in Berücksichtigung 
der damaligen Beratungen modifiziert. 
Der Stellenbestand mit seinen direkten Auswirkungen auf die Höhe der (Personal-)Kosten ist ein 
zentraler Einflussfaktor für den Kantonshaushalt und eine Kennzahl von strategischer Bedeutung. In 
Zeiten besorgniserregender finanzpolitischer Aussichten muss die Entwicklung des Stellenbestands 
besonders aufmerksam beobachtet und mit Entschlossenheit gesteuert werden.  
Zwar wird jeweils im Rahmen der Präsentation von Sparpaketen eine Auswirkung auf den Stellen-
bestand prognostiziert, ob dann tatsächlich etwas Spürbares geschieht, lässt sich durch den Gros-
sen Rat und die Öffentlichkeit nur schwerlich beurteilen.  
Die heutige Situation ist auch insofern unbefriedigend, als im mehr als 1000 Seiten umfassenden 
Geschäftsbericht jeweils auf einer einzigen Seite der Personalbestand am Jahresende rein quantita-
tiv dargestellt wird, wobei aber kaum eine Kommentierung erfolgt. Es fehlt auch eine Darstellung 
von Datenreihen über mehrere Jahre, die es ermöglichen würde, mittel- und langfristige Entwicklun-
gen in dieser für die Finanzpolitik zentralen Thematik zu erkennen.  
Seit 2005 kann der Grosse Rat nicht mehr unmittelbar den Stellenbestand bestimmen. Es bleibt ihm 
im Rahmen des NEF als diesbezügliches Steuerungsinstrument bloss, auf die Saldi der einzelnen 
Produktgruppen Einfluss zu nehmen, ohne genau zu wissen, welche Stellen sich dahinter verber-
gen.  
Die vorliegende Motion schafft hier behutsam Abhilfe, indem dem Grossen Rat der Stellenplan zur 
Kenntnisnahme unterbreitet wird (Ziff. 1) und er zudem den Höchststand der unbefristeten Stellen 
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bewilligen darf. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motionäre weisen einleitend darauf hin, dass der vorliegende Vorstoss die Thematik der vom 
Grossen Rat am 30. Januar 2013 mit 85 zu 44 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) als Postulat überwie-
senen Motion 247-20121, FDP (Haas, Bern) «Bewilligung des Stellenplans der kantonalen Verwal-
tung durch den Grossen Rat» unter Berücksichtigung der damaligen Beratungen erneut aufnimmt. 
Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass seine Aussagen in der damaligen Motionsantwort 
nach wie vor zutreffen, weshalb auch seine Haltung gegenüber diesem Anliegen im Wesentlichen 
unverändert ist. Von einer Verschiebung der Kompetenzen im Bereich der Stellenbewirtschaftung 
zum Grossen Rat ist auch zum heutigen Zeitpunkt abzusehen. Der Regierungsrat ist unverändert 
der Meinung, dass sich die heutige Vorgehensweise bewährt hat und im Einklang mit der verfas-
sungsmässigen Aufgabenteilung steht, wonach dem Regierungsrat als Exekutivorgan die Steue-
rung auf operativ-betrieblicher Ebene obliegt, während der Grosse Rat die politisch-strategischen 
Entscheide zu treffen hat. 
Bezüglich der Entwicklung des Stellenbestandes möchte der Regierungsrat eingangs darauf hin-
weisen, dass Bestandeszunahmen weitestgehend durch Vorlagen ausgelöst wurden, welche ent-
weder der Grosse Rat selber initiiert und beschlossen hat (z. B. Projekt Police Bern) oder welche 
zur Umsetzung von zwingendem Bundesrecht notwendig wurden (z. B. Schaffung der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde KESB). Andererseits konnten im letzten Jahr bereits Massnahmen 
realisiert werden, die der Grosse Rat in der Novembersession 2013 im Zuge der Angebots- und 
Strukturüberprüfung (ASP 2014) beschlossen hat. Dies zeigt, dass die vom Regierungsrat beab-
sichtigte Strategie, wonach sich der Personalbestand an den zu erfüllenden Aufgaben zu orientieren 
hat, eine zielführende Vorgehensweise darstellt. 
Zu Ziffer 1 
Der Regierungsrat anerkennt das Bedürfnis der Motionäre nach transparenten Auskünften zu den 
Stellenbeständen und deren Entwicklung. Basierend auf den Erkenntnissen der NEF-Evaluation 
wurde die Berichterstattung an den Grossen Rat vereinfacht, indem u. a. die Zahl der Produktgrup-
pen stark reduziert wurde. Im Rahmen der erneuerten Form der Berichterstattung ist ausserdem 
vorgesehen, ab dem Voranschlag 2016 die effektiven Personalbestände und deren Entwicklung 
über die letzten Jahre pro Direktion auszuweisen. Damit sollen die bisherigen Informationen zum 
Personalbestand – wie von den Motionären gewünscht – in Zukunft detaillierter ausgewiesen wer-
den. Im Übrigen kommentiert und veröffentlicht das Personalamt jährlich die Entwicklung des Per-
sonalbestandes seit der Einführung von NEF (2005). Daraus gehen sämtliche grösseren Einfluss-
faktoren auf den Stellenbestand hervor. Der Kommentar zur Bestandesentwicklung kann im Internet 
abgerufen werden.2 
Um die Stellenbewirtschaftung für den Grossen Rat transparent und nachvollziehbar zu gestalten 
und dem Anliegen der Motionäre Rechnung zu tragen, ist der Regierungsrat bereit, eine entspre-
chende Erweiterung der bereits bestehenden Berichterstattung zur Entwicklung der Stellenbestände 
vorzunehmen. Er wird künftig nebst den effektiven IST-Beständen zusätzlich auch die jeweiligen 
direktionalen SOLL-Bestände (Anzahl der bewilligten, unbefristeten Stellen) in die Berichterstattung 
einfliessen lassen. Daraus würde für den Grossen Rat ersichtlich, in welchem Mass die Stellenpläne 
der Direktionen ausgeschöpft bzw. über- oder unterschritten werden. Der Regierungsrat schlägt 
deshalb vor, Ziffer 1 anzunehmen. 
Zu Ziffer 2 
Betreffend die Ziffer 2, wonach der Grosse Rat die Höchstzahl der unbefristeten Stellen jährlich ge-
nehmigen soll, hält der Regierungsrat Folgendes fest: Die maximale Anzahl der zulässigen Stellen 
bemisst sich letztlich danach, welche Aufgaben die Verwaltung in welcher Qualität erbringen soll. 
Dieses Aufgabenspektrum ändert sich laufend und damit auch die Zahl der dafür benötigten Stellen. 
Eine jährliche Genehmigung der Höchstzahl der unbefristeten Stellen bzw. deren Veränderung 
könnte durch den Grossen Rat nur dann vorgenommen werden, wenn umfassende Detailkenntnis-
se bis auf Stufe Einzelfall vorhanden wären. So erfordert die Beurteilung von Stellenbegehren in 
vielen Fällen genaue Kenntnisse über die zugrunde liegenden Finanzierungsmechanismen (z. B. 
Ausmass der mit einer Stellenschaffung verbundenen Mehrerträge, Kostenbeteiligung von Dritten) 
                                                
1 Vgl. www.be.ch/gr => Geschäfte => Geschäftssuche => Suche nach Nummer 247-2012 

2 Vgl. www.be.ch/personal => Register „Anstellungsbedingungen“ => „Personalstatistik“ => HR-Reporting (Anhang 2) 
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oder steht häufig mit anderen Faktoren in Abhängigkeit, welche mangels Handlungsspielraum gar 
nicht beeinflusst werden können (z. B. Umsetzung von Bundesvorgaben). Zudem muss bei allfälli-
gen Stellenanträgen auch der individuellen betrieblichen Situation vor Ort im betreffenden Amt 
Rechnung getragen werden können.  
Die Befassung des Grossen Rates mit einer im Detail komplexen, zeitaufwändigen und operativen 
Angelegenheit wäre folglich nicht stufengerecht und kaum in der dafür notwendigen Detailtiefe mög-
lich. Die von den Motionären erhoffte Steuerungswirkung einer derartigen Kompetenzverschiebung 
dürfte zudem nicht im gewünschten Ausmass gegeben sein, da bezüglich Stellenschaffungen wie 
aufgezeigt oft nur geringer Handlungsspielraum besteht. In jenen Fällen, in welchen ein erheblicher 
Handlungsspielraum besteht, hat der Regierungsrat in den letzten Jahren eine konsequente Politik 
verfolgt und entsprechende Anträge zur Schaffung von neuen, unbefristeten Stellen strikt abgelehnt. 
Wie bereits einleitend erwähnt, muss es deshalb die Aufgabe des Regierungsrates sein, unmittelba-
ren Einfluss auf die Entwicklung des Stellenbestandes auszuüben, weil dies zeitnaher und in besse-
rer Kenntnis der Sachlage sowie der Gegebenheiten vor Ort geschehen kann. Der Regierungsrat 
versichert, dass er die Entwicklung des Stellenbestands auch in Zukunft sehr genau verfolgt und 
allfällige neue Stellenbegehren, welche zu einer Erhöhung des Stellenetats führen, mit grösstmögli-
cher Sorgfalt prüft und im Interesse eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts nur sehr re-
striktiv bewilligen wird. Der Regierungsrat empfiehlt deshalb Ziffer 2 zur Ablehnung. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Annahme 
Ziffer 2: Ablehnung 
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Die Motion hat einen breiten Rückhalt. Sämtliche Fraktionspräsidien der 
bürgerlichen Parteien haben sie eingereicht. Zum Hintergrund – ich spreche jetzt einmal zu Ziffer 1: 
Im Grossen Rat haben wir bereits x-mal versucht, mit Motionen auf den Stellenbestand einzuwirken. 
Keiner Motion war bisher Erfolg beschieden, weil man sich meist ein bisschen auf einem Blindflug 
befand. Man hat uns immer wieder vorgeworfen, wir würden am falschen Ort ansetzen. Es ist natür-
lich schwierig, in die Verwaltung hineinzusehen, und aus diesem Grund fänden wir es gut, wenn der 
Grosse Rat Transparenz über die einzelnen Stellen bekäme, dies zumindest bezüglich der Dauer-
stellen. Das verlangen wir hier mit Ziffer 1 der Motion. Wir fordern, dass man uns zusammen mit 
dem Voranschlag eine Art Stellenplan zur Kenntnis bringt, wie dies die Regierung im Übrigen in 
ihrer Verordnung intern bereits vorsieht. Das soll uns als Bericht vorgelegt werden, damit wir davon 
Kenntnis nehmen können. Insofern besteht eine Differenz. Die Regierung mindert in ihrer Antwort 
zu Ziffer 1 diese Forderung etwas. Ich sage noch einmal: Wir verlangen genau das in der Motion, 
was schriftlich eingereicht wurde. Und das ist dann auch für die Frage massgebend, wie diese Moti-
on umgesetzt werden muss. Nämlich mit einem Bericht über die einzelnen Stellen, der die Funktio-
nen und den Beschäftigungsgrad enthält und indem sichtbar wird, was die einzelnen Leute konkret 
machen. Insofern haben wir eine leichte Differenz zur Interpretation der Regierung. Ich bitte Sie, 
sich jeweils an das zu halten, was die Motionäre genau verlangen. Mit der Kenntnisnahme allein 
wurde noch keine Stelle abgeschafft oder geschaffen. Aber zumindest gibt es gewisse Anhaltspunk-
te und man kann entsprechende Fragen stellen. Die Arbeit der Finanzkommission würde so wesent-
lich erleichtert.  
Dann stellt sich natürlich die Frage, was man macht, wenn einem dieser Stellenplan zur Kenntnis 
unterbreitet wird. Es ist denkbar, mit Planungserklärungen aufzuzeigen, wo Fragen bestehen oder 
wo man den Schwerpunkt anders setzen möchte. Noch besser ist Ziffer 2, mit der man konkret Ein-
fluss nehmen kann. Dies hätte dann vor allem präventive Wirkung. Offenbar sind aber einzelne der 
MitmotionärInnen mit Ziffer 2 nicht ganz glücklich. Sie werden das hier noch ausführen. Möglicher-
weise findet dann hier im Rat halt nur Ziffer 1 eine Mehrheit. Aber mit Ziffer 1 gäbe es zumindest 
bereits die Möglichkeit, in den Produktegruppen das Budget zu steuern und mit einer Planungser-
klärung klar zu sagen, was man hinsichtlich der Stellen erwartet. Ich weiss: Es wird uns jetzt vor-
gehalten, das sei nicht NEF-konform. Aber bezüglich Stellen muss ich Ihnen halt sagen: Dort hat 
NEF total versagt. Anhand der Umschreibung der Aufgabe kann man nicht festlegen, wie viele Stel-
len es konkret braucht. Die Regierung wird uns natürlich immer sagen, die Anzahl der bestehenden 
Stellen sei letztlich punktgenau gottgewollt, wenn eine bestimmte Aufgabe definiert ist. Aber so ist 
es ja nicht, man kann ja eine Aufgabe mit mehr oder weniger Personal erfüllen. Ich bitte Sie, diese 
Motion gutzuheissen.  
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Carlos Reinhard, Thun, (FDP), Vizepräsident. Da die Mitmotionäre das Wort nicht verlangen, 
kommen wir zu den Fraktionssprechern.  
 
Jan Gnägi, Jens (BDP). Bei der vorliegenden Motion geht es um zwei Anliegen: Einerseits um 
Transparenz und anderseits um Steuerung. Die BDP-Fraktion begrüsst es, wenn der Regierungsrat 
das Bedürfnis nach mehr Transparenz bei den Stellenbeständen und bei deren Entwicklungen er-
kennt. Tatsächlich war es bis anhin schwierig, da bei einem solch umfassenden Geschäftsbericht 
der Personalbestand nur mit den gerade aktuellen Zahlen aufgeführt wurde. Der Grosse Rat, das 
politisch-strategische Organ des Kantons Bern, muss auch über die mittel- und langfristige Entwick-
lung der Personalbestände möglichst umfassend informiert sein. Das sind Informationen, die der 
Grosse Rat für das Wahrnehmen seines Teils der Verantwortung braucht. Der BDP ist es auch ein 
Anliegen, dass der Grosse Rat sieht, was seine Entscheide beim Personalbestand bewirken, ob wir 
zu einer Senkung beitragen oder ob wir eine Aufstockung verursachen. Dass uns das verstärkt klar 
gemacht wird, gehört nach Meinung der BDP-Fraktion ebenfalls zu unserer Verantwortung als 
Grosser Rat. 
Unter Ziffer 2 fordert die Motion, dass der Grosse Rat gleichzeitig mit der Kenntnisnahme dieses 
Stellenplans auch die Höchstzahl der unbefristeten Stellen genehmigen soll. Der Grosse Rat würde 
damit die Kompetenz der Stellenbewirtschaftung dem Regierungsrat wegnehmen und sie sich sel-
ber geben. Für die BDP ist hier die zentrale Frage aufgetaucht, wie der Grosse Rat seine Funktion 
hier wahrnehmen und inwieweit er die Personalbestände direkt steuern soll. Der Grosse Rat gibt 
dem Regierungsrat mit Vorstössen und der Verabschiedung von Gesetzen Aufgaben und kann über 
den Voranschlag diese Aufgaben auch entsprechend finanziell ausstatten oder kürzen. Der Grosse 
Rat beeinflusst damit also indirekt den benötigten Personalbestand. Aber können und wollen wir als 
Grossräte auch so weit in das operative Geschäft eingreifen, indem wir genau sagen, wie viele Stel-
len für diese Aufgaben aufgewendet werden dürfen? Haben wir die nötige Detailkenntnis und die 
Kenntnis über alle entscheidenden Faktoren? Haben wir die Kapazität, die Aufgabe des Human-
Resources-Managers des Kantons Bern zu übernehmen? Und soll ein politisch-strategisches Organ 
überhaupt so etwas machen? Die BDP-Fraktion beantwortet diese Fragen mit nein. Der Grosse Rat 
soll sich mit der Frage befassen, welche Aufgaben der Kanton Bern erfüllen muss, und er soll sich 
künftig auch vermehrt damit befassen, in welcher Qualität diese wirklich nötig sind. Aber die Ausfüh-
rung wollen wir dem Regierungsrat überlassen und auch die Verantwortung, wie viele und welche 
Personen er für diese Aufgaben braucht. Der Grosse Rat hat weiterhin die Möglichkeit, mit Vorstös-
sen Einfluss zu nehmen, wenn er mit dem Personalbestand nicht einverstanden ist.  
Zusammenfassend Folgendes: Die BDP ist für Transparenz und Klarheit. Deshalb nehmen wir Ziffer 
1 an. Wir wollen steuern, aber nicht mit der Genehmigung eines Personalhöchstbestandes, sondern 
mit dem Vergeben und der Definition von Aufgaben. Deshalb lehnen wir Ziffer 2 grossmehrheitlich 
ab.  
 
Ursula Marti, Bern (SP). Ich dachte, wir befänden uns da auf ganz verlorenem Posten, denn für 
uns ist klar: Wir lehnen beide Ziffern ab, vor allem auch die zweite, die sehr einschneidend ist. Ich 
freue mich jetzt über die Aufweichung und das Einsehen, sodass Ziffer 2 hoffentlich abgelehnt wird. 
Für uns war das von Anfang an klar, und ich möchte kurz sagen, warum: Zum einen ist die Geneh-
migung einer Höchstzahl von Stellen eine Verletzung der Aufteilung der Kompetenzen zwischen 
Regierung und Grossem Rat. Diese Aufgabenteilung steht notabene sogar in der Verfassung.  
Zweitens widerspricht das den Grundsätzen des New Public Management (NPM), oder NEF, wie 
das hier im Kanton Bern heisst. Ich bin gar kein Fan von NPM, aber wir haben nun einmal dieses 
System, und wir sollten es jetzt nicht nach Belieben ändern, Ausnahmen machen oder verschiede-
ne Systeme miteinander vermischen, so wie es uns gerade passt. NPM, oder eben NEF, bedeutet: 
Das Parlament gibt die Ziele und das Budget vor und die Regierung und die Verwaltung setzen die-
se dann aufgrund ihres Sachwissens und ihrer Detailkenntnis, die sie haben und wir nicht, selbst-
verantwortlich um. Sie sind also verantwortlich für das Wie, und das möchten wir nicht ändern. Es 
ist auch schlicht eine Überforderung für das Parlament, all diese Details zu kennen und seriös zu 
entscheiden, wie viele Stellen es jetzt gerade konkret im Kanton Bern braucht für die Aufgaben, die 
derzeit zu erfüllen sind. Die Aufgaben ändern sich ja immer wieder, sie werden neu vom Bund über-
tragen wie die KESB, oder auch vom Grossen Rat. Es wäre dann sehr schwierig für ein Parlament, 
immer jeweils analog zu wissen, wie viele Stellen es braucht.  
Noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt: Wenn man die Anzahl Stellen beschränken würde, müsste 
ja die Arbeit trotzdem gemacht werden. Die Verwaltung würde dann auf externe Ressourcen zu-
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rückgreifen, was dann schlussendlich teurer zu stehen käme. Deshalb ist es für uns klar: Wir lehnen 
diese Motion ab und bitten Sie, das auch zu tun.  
 
Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Auch für die glp-Fraktion ist die Transparenz wich-
tig. Wir möchten schon wissen, wie sich dieser Stellenetat der unbefristeten Stellen über die Jahre 
entwickelt. Das wäre ein Tool, mit dem man über die Jahre verfolgen könnte, wie das läuft, was wir 
bewilligen und welchen Einfluss das hat. Deshalb finde ich es sehr gut, wenn sich die Regierung 
dazu einverstanden erklärt, diese Dinge offenzulegen und uns gegenüber transparent zu machen. 
So sehen wir auch, wie sich die Verwaltung entwickelt. 
Bei Ziffer 2 bin ich erschrocken, als ich die Argumentation der Regierung gelesen habe. Ich bin ja 
Mitmotionärin, habe die Motion unterschrieben und fand das gut. Aber im Nachhinein muss ich sa-
gen, dass mich die Argumentation der Regierung überzeugt hat. Wenn jemand nicht eine unbefris-
tete Stelle annehmen kann, bekommt man nicht mehr das beste Personal. Wer will schon rasch ein 
bisschen arbeiten gehen und dann den Job wieder wechseln? Dies gilt vor allem beim oberen Ka-
der. Deshalb sollten wir das schon in den Händen der Regierung lassen, damit sie ihre Stellenbe-
wirtschaftung optimieren und maximieren kann und vor allem die Leute dort hinbringen kann, wo 
diese die richtigen Voraussetzungen dafür mitbringen. Wir können uns nicht in diese Details einmi-
schen, und deshalb kann unsere Fraktion Ziffer 2 in dieser Form nicht mehr zustimmen. Aber wich-
tig ist, unter Ziffer 1 die Transparenz der unbefristeten Stellen zu bekommen. Darüber sind wir 
schon sehr froh.  
 
Natalie Imboden, Bern (Grüne). Als ich den Vorstoss zum ersten Mal gelesen habe, ging mir ein 
Bild durch den Kopf. Ich verstehe ja die Bürgerlichen hier im Grossen Rat, wenn sie wieder die 
Mehrheit in der Regierung wollen. Aber dass der Weg über 160 Regierungsrätinnen und Regie-
rungsräte gehen soll, die hier im Parlament sitzen und Personalpolitik und Stellenbewirtschaftung 
betreiben, ist sicher nicht der richtige Weg. Was hier vorgeschlagen wird, ist eine ganz klare Vermi-
schung von Aufgaben der Regierung und des Parlaments. Wir geben als Parlament in Zusammen-
hang mit dem Budget und dem Voranschlag die strategische Ausrichtung vor und gewähren Finan-
zen. Wir sprechen mit dem Budget für die verschiedenen Produkte und die verschiedenen Themen 
und Anliegen Geld. Es gibt viele Argumente, die gegen den vorliegenden Vorstoss sprechen. Einer-
seits ist die Kompetenzzuteilung in der Verfassung geregelt, und wir hier im Grossen Rat sind nicht 
für die Stellenbewirtschaftung zuständig. Die Kompetenzen können wir nicht ändern, und es handelt 
sich dabei ganz klar um eine exekutive Aufgabe. Das ist der erste Grund, warum der Vorstoss kei-
nen Sinn macht. 
Der zweite Grund ist ganz praktischer Art. Wie stellen Sie sich das vor? Machen Sie im Budget eine 
Aufstockung, zum Beispiel bei den Prämienverbilligungen, und dann entscheiden Sie, dafür weniger 
Stellen einzusetzen? Oder wissen Sie dann, wie viele zusätzlichen Stellen nötig sind? Diese Sach-
kenntnis darüber, welche Veränderung beim Budget in Zusammenhang mit den Stellen nötig ist, 
haben wir nicht. Die grüne Fraktion ist klar der Meinung, dass diese Kompetenz hier im Rat bei die-
sen 160 ExekutivvertreterInnen nicht vorhanden ist, sondern dass es viel besser ist, wenn das von 
der Regierung gemacht wird. Auch das ist ein Grund, den Vorstoss abzulehnen.  
Noch ein letzter Punkt: In der Antwort wird auch die Frage aufgeführt, was man unterjährig machen 
wird, wenn es Veränderungen gibt. Man würde ein extrem starres System einführen, das nicht prak-
tikabel ist und keinen Spielraum lässt. Ich war nie eine Freundin von New Public Management. Es 
war damals immer vom Dezember-Fieber die Rede, so im Sinne von: Im Dezember kaufen alle 
noch Computer, weil das Geld ausgeschöpft werden muss. Diese Zeiten haben wir hoffentlich hinter 
uns. Ich hoffe, dass man dann im Dezember nicht noch ganz rasch Personal anstellen oder entlas-
sen müsste, um die Zahl zu verschönern. Auch das wäre sicher kein sinnvoller Weg. 
Die Grünen kommen klar zum Schluss, der Vorstoss mache keinen Sinn. Wir lehnen vor allem Ziffer 
2 sehr deutlich ab, das wäre ein fataler Entscheid. Bei Ziffer 1 ist die Regierung bereit, mehr Aus-
kunft zu geben. Wir haben nicht prinzipiell etwas gegen mehr Transparenz, aber auch hier ist uns 
nicht klar, in welchem Detaillierungsgrad das verlangt wird. Heute wird der Bestand pro Direktion 
ausgewiesen, wir haben also bereits heute schon relativ viele Informationen. Wenn man diese In-
formationen einfach ausweisen kann, wehren wir uns nicht dagegen, aber eigentlich haben wir heu-
te schon sehr viele Informationen, um zu wissen, wie viel Personal beim Kanton arbeitet. 
 
Präsident Marc Jost übernimmt wieder den Vorsitz. 
 



 

Septembersession 2015 2014.RRGR.1158 6 

CONVERT_7af2f401a34f4273a2a3df87deb3bd45 24.09.2015 

Barbara Streit-Stettler, Bern (EVP). Die EVP ist bei diesem Vorstoss gleicher Meinung wie der 
Regierungsrat. Wir werden also Ziffer 1 zustimmen. Im Übrigen ist diese Ziffer bereits erfüllt, man 
könnte sie bereits abschreiben. Die Stellen werden im Voranschlag 2016 pro Direktion bereits aus-
gewiesen. Das ist sicher gut und vor allem auch eine Hilfe, um verwaltungsinterne Entwicklungen 
mitverfolgen zu können; Stichwort Wasserkopf und so weiter. Wir können der Verwaltung dann Fra-
gen stellen, sie kann uns erklären, wie es dazu kam, und wir können entsprechend gezielt reagieren 
und über das Budget bei der entsprechenden Produktegruppe steuern.  
Ziffer 2 lehnen wir ab, wie alle meine Vorredner aus den Fraktionen auch. Wir wollen nicht als Gros-
ser Rat den Etat der unbefristeten Stellen bewilligen müssen. Die Anzahl Stellen sagt nur wenig 
über das aus, wie sparsam eine Direktion mit den Finanzen umgeht. Wir können den Staatshaus-
halt nur sehr beschränkt über die Stellen steuern. Aufgaben können ja bekanntlich auch über Leis-
tungsaufträge erfüllt werden und diejenigen Stellen, welche die Leistungserbringer brauchen, er-
scheinen dann nicht in dieser Zahl. Oder andere Aufgaben wie Berichte oder Beratungen können 
auch auf Mandatsbasis nach aussen vergeben werden. Auch das sehen wir nicht in der Anzahl 
Stellen, die wir dann genehmigen sollten. Es ist also klar: Wir können nicht über die Anzahl Stellen 
steuern und wir können keinen Einfluss auf die Finanzen, beziehungsweise auf die Effizienz der 
Verwaltung über die Anzahl Stellen nehmen. 
Schliesslich stellt sich bei dieser Forderung die Frage, was passieren würde, wenn wir diese Anzahl 
Stellen nicht genehmigen würden. Würden dann willkürlich irgendwo in einer Hauruck-Übung ein-
fach Leute entlassen? Oder würden wir sogar den ganzen Voranschlag gefährden, wenn wir das 
ablehnen würden? Zu guter Letzt möchte ich noch etwas über New Public Management sagen: Es 
ist ja nicht mehr so neu, sondern es hat sich bewährt. Wir sollten über Aufgaben und Finanzen 
steuern und nicht über Stellen. Es geht immer wieder darum, die Frage zu stellen, welche Aufgaben 
wir erfüllen wollen, zu welchem Preis und in welcher Qualität. 
 
Hans-Jörg Pfister, Zweisimmen (FDP). Die FDP ist froh, dass die Regierung doch auch bereit ist, 
im Stellenbereich Transparenz zu schaffen und Ziffer 1 anzunehmen. Auch Ziffer 2 hätte für den 
Grossen Rat eine Bedeutung, indem wir zwar die unbefristeten Stellen nicht unbedingt genehmigen 
könnten, aber indem wir doch eine Info bekämen, wie gross die Anzahl der unbefristeten Stellen ist. 
Denn so würden wir eine Hemmschwelle einbauen, damit man bei den unbefristeten Stellen etwas 
genauer hinschaut und klärt, ob es nötig ist, diese Person einzustellen oder nicht. Die FDP ist be-
reit, beide Ziffern als Motion zu überweisen und wir empfehlen Ihnen, das ebenfalls zu tun.  
 
Jürg Iseli, Zwieselberg (SVP). Die SVP wird beide Ziffern als Motion überweisen. Ich bin schon ein 
bisschen erstaunt über meine Kolleginnen aus der Finanzkommission, wenn sie hier vorne sagen, 
man könne über Personal und Stellen nicht steuern. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass vor 
zwei oder drei Jahren im Budgetprozess ein Antrag auf Kürzung von 1 Million in der Produktegrup-
pe Lebensmittelkontrolle gestellt wurde. Die Finanzdirektorin sagte damals ganz klar, das habe 
Auswirkungen auf das Personal und es müssten Leute entlassen werden. Schlussendlich, nach 
einem Jahr hiess es, sie hätten gleich viele Stellen erhalten können. Man kann sehr wohl über die 
Stellen steuern. Aber mit der Darlegung und der Berichterstattung im Voranschlag, welche die Re-
gierung ja mit Ziffer 1 annehmen will, soll lediglich gezeigt werden, wie die Entwicklung aussieht. 
Die Forderung hier geht noch ein bisschen weiter, indem man sieht, in welchen Bereichen die Stel-
len eingeordnet sind. 
Zu Ziffer 2: Es wurde gesagt, sie habe eine Auswirkung auf die Aufgaben- und Qualitätserbringung 
der Verwaltung. Wir verlangen aber von der Verwaltung ja immer eine topp Arbeit. Es wurde gesagt, 
die unbefristeten Stellen hätten einen sehr starken Einfluss darauf. Das glaube ich aber nicht. Jeder 
Angestellte des Kantons stellt sicher an sich selber die Anforderung, immer sehr gute Arbeit zu leis-
ten. Es ist nicht so, dass die Qualität darunter leidet, wenn der Regierungsrat die Stellen durch den 
Grossen Rat genehmigt haben will. Ich bitte Sie also, dem Voranschlagsprozess und der Finanz-
kommission zuliebe, dass er auch über die Stellen befinden kann, wenn er den Voranschlag und 
den Aufgaben/Finanzplan macht. Stimmen Sie also beiden Ziffern zu.  
 
Matthias Burkhalter, Rümligen (SP). Ich spreche im Namen der BSPV-Fraktion (Bernischer 
Staatspersonalverband). Dieser Vorstoss ist nicht schlimm, aber er ist nicht sehr sorgfältig über-
dacht und formuliert. Bei Ziffer 1 wird gefordert, einen Stellenplan zu führen, der alle unbefristeten 
Stellen umfasst. Wollen Sie wirklich eine Liste mit 12 000 Stellen? Wo aufgelistet ist, dass dort und 
dort eine Sekretariatsmitarbeiterin zu 40 Prozent angestellt ist? Dass bei der Polizeidirektion für den 
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Polizeiposten Burgdorf drei Mann arbeiten und so weiter? Überlegen Sie sich doch einmal, was und 
welchen Detaillierungsgrad Sie da fordern. Man kann das schon zur Kenntnis nehmen, das ist nicht 
schlimm, aber einmal mehr fördern Sie den Verwaltungsaufwand. Es ist merkwürdig, dass dieses 
Anliegen gerade von diesen Parteien kommt.  
Zu Ziffer 2: Wie stellen Sie sich die Praktikabilität dieser Forderung vor? Sie fordern «gleichzeitig mit 
dem Voranschlag ist dem Grossen Rat die Höchstzahl der unbefristeten Stellen zur Genehmigung 
zu unterbreiten». Stellen Sie sich das so vor: Da steht die Zahl 12 312, und dann sagen Sie, Sie 
würden das nicht genehmigen? Geht es dann zurück an den Regierungsrat? Oder genehmigen Sie 
es trotzdem? Oder stellen sie sich vor, Sie könnten diese Zahl ändern? All das wird in der Motion 
nicht erwähnt. Ich mache Sie zudem darauf aufmerksam, dass es bisher auch funktioniert hat, wenn 
Sie sich genug bemühten: Bei den Pfarrstellen, die Sie reduziert haben, machten Sie einfach einen 
Saldobeschluss über das Budget und über die kommenden Jahre, und dann haben Sie einfach das 
Geld gestrichen. Wenn Sie das wollen, müssen Sie das also eher über das Geld machen.  
Und ich sage Ihnen auch: Wenn Sie statt der 12 136 unbefristeten Stellen nur 12 036 wollen, muss 
man diese Leute entlassen. Das bedeutet, dass Sie Abgangsentschädigungen, Sonderrenten und 
so weiter schulden. Dann können Sie schon sagen, Sie wüssten nicht wo, der Regierungsrat solle 
selber schauen. Ich weiss schon jetzt, wie diese Debatte dann herauskommt. Ich hoffe einfach, 
dass man diese Zahl dann einfach zur Kenntnis nimmt, sich niemand daran stören wird und man sie 
durchwinkt. Also, sehr viel hat sich die bürgerliche Seite nicht überlegt, die Praktikabilität ist nicht 
gross. Der Vorstoss ist nicht schlimm, aber ich bitte Sie doch, beide Ziffern abzulehnen. Sie geben 
uns einfach mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld.  
 
Pierre Alain Schnegg, Champoz (SVP). Je suis un peu surpris de ce que l'on entend par rapport à 
ce point extrêmement important pour la santé des finances du canton de Berne. Entre 2013 et 
2014, le canton a une nouvelle fois augmenté notoirement le nombre de ses collaborateurs, ce qui 
représente aujourd'hui une somme annuelle de plus de 24 millions de francs. Il est donc urgent 
qu'un contrôle plus précis soit possible sur cette situation particulièrement importante pour notre 
futur. C'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir les deux points de cette motion qui per-
mettront une meilleure transparence, mais également un contrôle bien plus efficace. 
 
Nathan Güntensperger, Biel/Bienne (glp). Im Stadtrat der Stadt Biel haben wir die Möglichkeit, 
den Stellenplan zu steuern, indem wir bei den Abstimmungen zum Budget zuerst den Stellenplan 
genehmigen müssen. Das ist, so über den Daumen gepeilt, eine gute Sache: Wir können diesen 
Stellenplan notfalls nicht annehmen oder ihn kürzen. Nur: Wir haben immer wieder gemerkt, dass 
wir nicht wissen, wo wir wie viele Leute brauchen. Es ging einmal darum, zu entscheiden, wie viele 
Stellenprozente wir für die Abfallpolizei benötigen, also für die Leute, die kontrollieren, wer illegal 
Abfall entsorgt. Wer weiss das schon? Höchstens die Verwaltung. Wenn das die Verwaltung nicht 
weiss, wissen wir hier im Saal das ganz sicher auch nicht. Ich warne Sie also vor Ziffer 2. Die 
Höchstzahl ist dann letztendlich nicht einmal so tief wie bei uns in Biel. Es geht also um eine 
Höchstzahl. Angenommen wir begrenzen diese Höchstzahl auf 12 000, und dann fordert eine dring-
liche Motion die sofortige Einführung von irgendetwas, und wir müssen drei Leute einstellen. Das 
können wir dann nicht. Oder man muss sie dann befristet einstellen, bis zum nächsten Voranschlag 
im Folgejahr. Und jetzt finden Sie mal jemanden, der einen befristeten Job annimmt, wenn er an 
einem andern Ort einen unbefristeten annehmen kann. Diese Person finden Sie dann nicht oder sie 
kommt dann von der Sozialhilfe oder vom RAF. Gut, je nach Job ist das sogar erwünscht, aber ge-
nerell gesehen wird die Verwaltung dadurch massivst blockiert und schon fast belästigt. Ich warne 
Sie davor. Ich hoffe, Sie nehmen Ziffer 2 nicht an.  
 
Peter Brand, Münchenbuchsee (SVP). Ich staune. Ich staune über die Parteien, die die Ziffer 2 
nicht annehmen wollen. Ich staune über die Parteien, die damals bei den Motionen, die wir eige-
reicht haben und mit welchen wir fünf oder drei Prozent der Stellen streichen wollten, sagten, das 
gehe nicht. Sie sagten, das liege nicht in der Kompetenz des Grossen Rats. Dieser Vorstoss hier 
läge aber ganz klar in der Kompetenz des Grossen Rats und er würde mit NEF funktionieren. Er 
wäre mit allem kompatibel, und jetzt sagen Sie noch einmal, das gehe nicht. Das ist nicht ganz kon-
sequent. In dem Fall ist Ihnen die Entwicklung der Stellen im Kanton Bern absolut gleichgültig. Ich 
wundere mich und bitte Sie, beide Ziffern anzunehmen. Nur so hat der Grosse Rat die Möglichkeit, 
tatsächlich einmal auf die Stellen Einfluss zu nehmen, deren Anzahl sich dauernd erhöht. 
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Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Hier im Saal sind wir uns wohl zumindest in einem Punkt einig: 
Personal kostet, und diese Kosten belasten das Budget jährlich und wiederkehrend und bestimmen 
es stark. Weil dieser Posten ein so wichtiger Faktor unseres Budgets ist, ist der Regierungsrat be-
reit, Ziffer 1 der Motion anzunehmen. Wir werden nämlich künftig im Voranschlag neben den finan-
ziellen Steuerungsgrössen auch die Entwicklung der Personalbestände der einzelnen Direktionen 
der vergangenen Jahre aufzeigen. Aber ich möchte trotzdem noch etwas erwähnen: Zwar ist es ein 
Novum, dass wir das im Voranschlag aufzeigen, aber die Regierung ist schon lange transparent, wir 
erfüllen diese Forderung schon länger. Das Personalamt kommuniziert schon seit einigen Jahren 
einen sehr ausführlichen Bericht über die Entwicklung des Stellenbestandes: Im so genannten HR-
Reporting wird in jedem Jahr die Entwicklung transparent aufgezeigt und auch Veränderungen de-
tailliert begründet. Und übrigens können alle Leute im Internet auf der Seite der Personalabteilung 
das HR-Reporting aufrufen und schauen, wie die Entwicklung ausgesehen hat. Damit haben wir 
keine Differenz zu Ziffer 1. Deshalb schlägt der Regierungsrat vor, sie anzunehmen.  
Mit Ziffer 2 soll künftig die Kompetenz für die Bewilligung der Maximalbestände dem Grossen Rat 
übertragen werden. Hier ist der Regierungsrat entschieden anderer Meinung, nämlich dass die heu-
tige Regelung richtig ist. Warum? Seit einiger Zeit steuert der Grosse Rat nicht nach NPM-, sondern 
nach NEF-Grundsätzen. Wenn er nun das Gefühl hat, in einem bestimmten Aufgabenbereich seien 
die Kosten zu hoch, ist es möglich, beim Verabschieden des Voranschlags entsprechend Einfluss 
zu nehmen. Mit einer entsprechenden Kostensenkung kann der Grosse Rat also indirekt auf den 
Stellenbestand Einfluss nehmen. Es kann heute also niemand behaupten, der Grosse Rat könne 
nichts machen und ihm seien die Hände gebunden, wenn er bestimmte Entwicklungen nicht gut 
findet. Vielmehr hat er Steuerungsmöglichkeiten, aber eben so, wie er es seinerzeit beschlossen 
hat. 
Wenn der Grosse Rat heute beschliesst, dass künftig über den Höchstbestand der unbefristeten 
Stellen diskutiert werden soll, heisst das letztendlich, dass hier in diesem Saal über jede einzelne 
Stelle diskutiert wird. Wer eine solche Diskussion führen will, braucht die nötige Sachnähe. So 
braucht es zum Beispiel Kenntnis darüber, wie die entsprechende Stelle finanziert wird und welche 
Mehrerträge unter Umständen sogar generiert werden können. Und, werte Grossrätinnen und 
Grossräte, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber seien wir doch ehrlich: Diese Kenntnis, dieses 
Fachwissen fehlt dem Grossen Rat. Und das brauchen Sie für Ihre Aufgabenerfüllung gar nicht, weil 
die Aufgabenteilung anders aussieht. Die geltende Regelung befindet sich nämlich im Einklang mit 
der verfassungsmässigen Aufgabenteilung zwischen Grossem Rat und Regierungsrat. Gemäss 
Verfassung soll der Grosse Rat die politisch-strategischen Entscheide treffen und der Regierungsrat 
die operativ-betrieblichen.  
Vielleicht ist mit dieser Motionsforderung bei einigen Grossratsmitgliedern die Vorstellung verknüpft, 
hier bestehe ein grosser Handlungsspielraum und dass dann der Grosse Rat vielleicht mit diesen 
Stellen viel restriktiver umgehen würde, als dies beim Regierungsrat der Fall ist. Als Finanzdirekto-
rin und oberste Personalchefin muss ich Ihnen aber sagen, dass dem wohl kaum so wäre, und ich 
möchte Ihnen auch sagen warum: Auf der einen Seite ist es primär der Grosse Rat, der mit Geset-
zesrevisionen in bestimmten Aufgabenbereichen letztendlich dafür sorgt, dass neue Stellen ge-
schaffen werden, wie dies zum Beispiel bei der KESB der Fall ist. Und anderseits – das habe ich 
auch hier im Ratssaal schon mehrmals gesagt: Der Regierungsrat bewilligt neue Stellen immer sehr 
zurückhaltend. Seit vielen Jahren besteht ein Stellenmoratorium, und es werden nur dann neue 
Stellen bewilligt, wenn sie durch Mehreinnahmen finanziert werden können, wie dies zum Beispiel 
beim Botschaftsschutz der Fall ist. Und denken Sie daran: Wir haben in Zusammenhang mit der 
ASP auch schon Personal abgebaut. Aus diesen Gründen schlagen wir vor, Ziffer 1 anzunehmen, 
aber der Regierungsrat lehnt Ziffer 2 ganz klar ab. Es wäre systemwidrig und ich bitte Sie wirklich 
ganz eindringlich, Ziffer 2 ebenfalls abzulehnen.  
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Ich möchte nur noch einmal sagen, was genau die Ziffer 1 beinhaltet. 
Das steht im Text der Motion und ist für den Beschluss von heute massgebend: Sie verlangt eine 
Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, also des Personalgesetzes, und sie muss es dem Gros-
sen Rat ermöglichen, neben dem Voranschlag, den er beschliesst, den Stellenplan zur Kenntnis 
nehmen zu können. Der Stellenplan besteht heute bereits. Er ist in Artikel 10 der Personalverord-
nung geregelt. Er umfasst Funktion, Gehaltsklasse und Beschäftigungsgrad aller Stellen. Man kann 
jetzt nicht einfach die Motion verfälschen und sagen, es gehe nur darum, die Anzahl der bewilligten 
und unbefristeten Stellen irgendwo in eine Berichterstattung einfliessen zu lassen. Ich bitte Sie, den 
Text so zu nehmen wie er ist. Er ist massgebend für den Beschluss hier. 



 

Septembersession 2015 2014.RRGR.1158 9 

CONVERT_7af2f401a34f4273a2a3df87deb3bd45 24.09.2015 

 
Präsident. Wir stimmen über die beiden Ziffern ab. Wer Ziffer 1 der Motion annehmen will, stimmt 
ja, wer sie ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung (Ziff.1) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 110 

Nein   36 

Enthalten     2 

 
Präsident. Sie haben Ziffer 1 angenommen. Wer Ziffer 2 der Motion annehmen will, stimmt ja, wer 
das ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff.1) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 

Ja 71 

Nein 79 

Enthalten   0 

 
Präsident. Sie haben Ziffer 2 abgelehnt. 
 
  

 

 

 

  


